
-Verbandsgemeindeverwaltung 
Speicher 
 

 

 

Aktenzeichen 

3/210-66/09/Kn 

 

 
 

Anmeldebogen 
zur Ganztagsschule Grundschule Speicher 

 
 

Angaben zum Kind 

Name    Vorname      

Schuljahr       

Aufnahmedatum      
Austrittsdatum (wird von Grundschule ausge-
füllt) 

 
Diese verbindliche Anmeldung zur Ganztagsschule Grundschule Speicher gilt grund-
sätzlich für alle kommenden Schuljahre, falls nicht schriftlich bis Schuljahresende wi-
dersprochen wird. Die Teilnahme an den Angeboten der Ganztagsschule ist an allen 
Angebotstagen verpflichtend.  
 
Mit dieser Anmeldung wird auch eine verbindliche Anmeldung zur Mittagsverpflegung 
vorgenommen. Der Elternanteil beträgt 3,80 €/ Mittagessen. Es ist ein SEPA-
Lastschriftmandat zu erteilen.  
 

 

Angaben der Erziehungsberechtigten 

Mutter Name, Vorname 

 
Sorgeberechtigt 

  ja           nein 

Anschrift 
 

Tel. Nr. privat 
 

Tel. Nr. Arbeit 

e-mail Adresse Handy Nr. 

Vater Name, Vorname 
 

Sorgeberechtigt 
  ja           nein 

Anschrift 
 

Tel. Nr. privat 
 

Tel. Nr. Arbeit 

e-mail Adresse Handy Nr. 
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Angaben zum Zahlungspflichtigen (falls abweichend vom Erziehungsberechtigten 

Name, Vorname 

 

Anschrift 
 

Bankverbindung 

IBAN BIC 

Hinweis: 
Die Verbandsgemeindekasse Speicher wird ein separates SEPA-Lastschriftmandat erstellen und dem 
Zahlungspflichtigen zusenden 

 

 

 

Datum Unterschrift/en 

 

 

 

 

 

 

Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit der Erhebung von personenbezogenen Da-

ten im Rahmen der Nachmittagsbetreuung der Grundschule Speicher 

 

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Verbandsgemeindeverwaltung Speicher 

Bahnhofstraße 36 

54662 Speicher 

E-Mail: rathaus@vg-speicher.de 

 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Verbandsgemeinde Speicher 

Datenschutzbeauftragte der VG Speicher 

Bahnhofstraße 36 

54662 Speicher 

E-Mail: datenschutz@vg-speicher.de 

 

3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Im Rahmen der Teilnahme Ihres Kindes an der Nachmittagsbetreuung an der Grundschule 

Speicher ist es nach den §§ 68 und 75 des Schulgesetzes Rheinland-Pfalz in Verbindung mit 

§ 24 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in Verbindung mit §§ 1, 2, 7 und 8 Kommunal-

abgabengesetz erforderlich persönliche Daten Ihres Kindes und von Ihnen zu erfassen. Ihre 

Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 DSGVO in Verbindung mit dem Landesschul-

gesetz, der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz und des Kommunalabgabengesetzes verar-

beitet. 

 

Die Datenerhebung und –verarbeitung erfolgt für folgende Zwecke: 

 

mailto:datenschutz@vg-speicher.de


Seite 3 des Anmeldebogens 

 

- Abrechnung von Elternbeiträgen 

- Dokumentation der Anwesenheit und des Anmeldezeitraumes 

 

4. Empfänger von erhobenen personenbezogenen Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 

 

- Grundschule Speicher 

 

5. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden nach der Erhebung bei der Verbandsgemeindever-

waltung Speicher so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbe-

wahrungsfristen für die Bearbeitung und Dokumentation Ihres Antrages erforderlich ist. 

Die Aufbewahrungsfrist beträgt grundsätzlich 10 Jahre (nach Erlöschen der Erlaubnis).  

 

6. Ihre Datenschutzrechte 

Nach der DSGVO stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über 

die zu Ihrer Person beim Fachbereich 3 – Bürgerdienste – und Fachbereich 1 - Verbands-

gemeindekasse - der Verbandsgemeinde Speicher und der Grundschule Speicher gespei-

cherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf 

Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschrän-

kung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 

17, 18 und 21 DSGVO). 

Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbei-

tung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, 

steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stel-

le, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht. 

 

 

Die Datenschutzhinweise habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Speicher, den  

 

 

 

 

 


